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3. 	T 83/88 

Saôhverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die am 16. Oktober 1981 eingegangene Patentanmeldung 

Nr. 81 108 416.9 wurde am 7. August 1985 das Patent 

Nr. 0 051 189 ertei].t. 

II. 	Gegen das erteilte europãische Patent hat die 

Beschwerdeführerin am 6. Mai 1986 Einspruch eingelegt, 

gestutzt auf 

DE-A-1 435 547 

US-A-3 194 002 

US-A-2 811 409 

US-A-3 169 089 

(5)' US-A-2 706 674 

EP-A-0 013 889 

GB-A- 879 810 

DE-A-2 706 032 

DE-A-2 554 124. 

Die Beschwerdeführerifl führte aus, daB der Gegenstand des 

Patents gegenüber dieseni Stand der Technik un Hinblick auf 
den Artikel 56 EPU nicht patentfähig sei. 

III. Nit Entscheidung vom 8. Januar 1988 hat die Einspruchs-

abteilung den Einspruch zurückgewiesen. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

6. Februar 1988 Beschwerde eingelegt und die entsprechende 

Gebühr gleichzeitig entrichtet. Die Beschwerde wurde am 

38. Mai 1988 per Telekopie begründet und die Telekopie am 

20. Nai 1988 bestätigt. 

V. 	Wãhrend der mündlichen Verhandlung, die am 

26. September 1989 stattgefunden hat, hat die Beschwerde- 

gegnerin neue AnsprUche 1 bis 3 und eine geànderte 
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2 	 T83/88 

Beschreibung eingereicht und beantragt, das Patent 
aufgrund dieser neuen Unterlagen und der erteilten 
Zeichnung in geãnderter Form aufrechtzuerhalten. 

Der neue Anspruch 1 lautet vie folgt: 

"Verfahren zur Herstellung von Acrylnitrilfasern und 
-fãden mit einein scharfen Querschnittsprof ii wobei man die 
fadenbildenden synthetischen Polymeren nach einem Trocken- 
spinnprozeB aus einer hochviskosen Lôsung durch eine 
Prof ildüse verspinnt, deren Düsenlochf].ãche kleiner als 
0,2 mm2  und deren Schenke]breite k].einer als 0,17 mm ist )  
dadurch gekennzeichnet, daB die Lôsung aus Acrylnitril- 
homo- und copolymerisaten mit venigstens 25 Gev.-% 
einpolymerisierten Acrylnitrileiriheiten besteht und eine 
Viskositàt von inindestens 120 Kugelfalisekunden, gexnessen 
bei 80 OC oder von inindestens 75 Kugelfalisekunden, 
gemessen bei 100 'C, aufweist, wobei man die Lösung 
hersteilt, indem man entsprechend konzentrierte 
Suspensionen des fadenbildenden Polymeren in gewünschten 
Lôsungsinittel und zusätzlich einen Nichtlöser für das 
Polymer, der mit dem Spinnlösungsinittel in veiten Grenzen 
mischbar ist, herste].].t und diese Suspensionen kurzzeitig 
auf Temperaturen bis knapp unterhaib des Siedepunktes des 
verwendeten Spinn].ösungsinittels erhitzt." 

Die Beschwerdeführerin beantragte, die angefochtene 
Entscheidung aufzuheben und das Patent zu viderrufen. Sie 
vertrat in der mündlichen Verhandlung áhnlich vie bereits 
im schrift].ichen Verfahren die Auffassung, der Gegenstand 
des Anspruchs 1 verde durch die Kombination der Lehren der 
Dokumente (6) und (8) mit denjenigen der Dokwnente (1) und 
(2) einschlieBlich des Querverweises auf (3) nahegelegt 
und beruhe daher nicht auf einer erfinderischen 
Tat igkeit. 
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3 	 T 83/88 

Die wichtigsten Argumente der BeschWerdefuhrerin mm 
schriftlichen und mündlichen Verfahren ].assen sich wie 
folgt zusanunenfassen: 

- 	Das it Anspruch 1 beanspruchte Verfahren werde 
hinsichtlich wesentlicher Aspekte durch den Stand der 
Technik nach der Entgegenhaltung (1) nahegelegt, 
worin zwar in erster Linie eine Schmelze aus 
Homo- und Copolynterisaten zu Fasern mit multilobaleni 
Querschnitt versponnen verde, andererseits jedoch 
auch auf die Verwendbarkeit der dort für die 
Herste3.lung von Fasern mit scharfein Querschnitts-
prof ii. gegebenen Lehre hinsichtlich der Gestaltung 
der Spinndüsenöffnungen für die Herstellung von PAN-
Fasern hingewiesen werde. Der Fachinann wisse, daB PAN 
nicht aus Schineizen, sondern aus Spinnlösungen it 
Trockenspinnverfahren versponnen werde, weshaib er 
die Druckschrift (1) unter Einbeziehung dieses 
Fachwissens interpretiere. 

In dent Dokuinent (2) verde gezeigt, daB die in 
Dokuinent (1) beschriebenen Düsen zunt Spinnen von 
PAN-Poiynierisatlösungen zu Filamenten mit trilobalem 
Querschnitt verwendet werden können. Diese 
Entgegenhaltung stelle inithin eine Exeinplifizierung 
der aligeineinen technischen Lehre gemäB Druckschrift 
(1) dar. 

Durch die in Dokument (2) enthaltene Verweisung auf 
Dokuinent (3) sei es ferner bekannt, PAN-Polyinerisat-
lösungen zu verspinnen, die eine Viskosität wie it 
Verfahren geinàB dent erteilten Anspruch 1 aufweisen. 

- 	Das Dokuinent (5) betreffe ebenfalls die Herstellung 
von Filamenten mit "scharfein Querschnittsprofil" 
durch Verspinnen von Acrylnitrilpolynieren, weiche 
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4 	 1 UJfb 

inindestens 85 Gew. % Acrylnitril enthalten, aus einer 
Losung in einem Lôsungsaittel. 

- 	Es sei dea Fachmann geláufig, wie eine Spinnlósung 
aus PAN-polymerisat herzustellen 1st. Ia Ubrigen 
seien derartige Spinnlãsungen und ihre Herstellung 
aus dem Dokument (6) bekannt. 

Das Dokuinent (8) beschreibe ebenfal].s derartige 
Spinnlösungen und auSerdea den Zusatz von Nichtlôsern 
geaáB dea geltenden Anspruch 1. 

- 	AUCh die. Druckschriften (7) bis (9) beschreiben. 
Verfahren zuxn Spinnen von Lôsungen von Acrylnitril-
homo- und -copolymerisaten mit einem Gehalt von 
Nichtlösern. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie 1st daher zu].ássig. 

Der neue Anspruch 1 unterscheidet sich von dem erteilten 
Anspruch 1 dadurch, daB das ?terkinal "und zusätzlich einen 
Nichtlöser für das Polymer, der mit dem Spinnlösungsmittel 
in weiten Grenzen mischbar ist" eingefuhrt worden ist. 

Die Einführung dieses I4erkmals führt zu einer Begrenzung 
des Schutzbereichs und 1st somit Ia Hinblick auf 
Artikel 123 (3) EPU zulassig. 

Das eingeführte Merkmal war des weiteren bereits in den 
ursprunglich eingereichten Unterlagen (Anspruch 7), in 
Verbindung mit den anderen Merkmalen des Verfahrens, 
beansprucht; daher genugt der neue Anspruch 1 auch den 
Erfordernissen des Artikels 123 (2) EPU. 
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5 	 T 83/88 

3. 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu, da keines der un 
Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten Dokuinente em 
Verfahren mit alien in diesem Anspruch aufgeführten 
Merkinalen of fenbart. Obwohi dies von der Beschwerde-
führerin nicht bestrittenworden ist, sieht es die Rammer 

als zweckinä1ig an, die jeweiligen Unterschiede zwischen 
dein Verfahreri nach Anspruch 1 und den aus den Entgegen- 
haltungen jeweils bekannten Verfahren festzusteilen. 

3.1 	Dokunient (1) beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von 
synthetischen Fasern mit besondereni Querschnitt durch 
Schmeizspinnverfahren. Ein Trockenspinnverfahrefl ist. nicht 
erwähnt, obwohl unter anderem auch auf Hoinopolyinerisate 
oder Copolymerisate von Acryinitril ais Faserinaterial 
hingewiesen wird. In diesem Dokuinent werden Spirindüsen 
beschrieben, die eine ähnhiche Gestaltung wie diejenigen 
der Erfindung aufweisen. Die Querschnitte der herge-
steliten Fasern geben die Geornetrie der zugehörigen 
Spinndüsen nur sehr unvolikoinmen wieder. Hinweise auf die 
beanspruchte Viskositàt sind nicht enthalten. 

3.2 	Das Verfahren gemàl3 Dokument (2) bezieht sich auf die 
Hersteliung von Profilfasern aus Copolymeren und Pfropf-
polymeren von PAN nach einem Trockenspinnverfahren. Die 
Spinnlosungen haben ein Acrylnitrilanteil vn Ca. 50 
und nicht wie die Spinn].ösung des Anspruchs 1 des Streit-
patents einen Anteil von wenigstens 85 % PAN. Es werden 
zwar Profildüsen mit der beanspruchten Geometrie 
verwendet, doch weisen die erzeugten Fasern nur einen 
angenàhert trilobalen Querschnitt auf. Hinweise auf die 
Herstellung der Spinnlösung entsprechend den dies-
bezüglichen Merkinalen mm geltenden Anspruch 1 fehien. 

33 	In dem Dokument (2) wird hinsichtiich der Einzeiheiten der 
Spinniösung auf das Dokuxnent (3) verwiesen, das sich auf 
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6 	 T83/88 

ein Verfahren bezieht, worin normale Fasern (mit rundem 
Querschnitt) gemãB einem TrockenSpinnVerfahrefl hergestelit 
werden, aber aus Spinnlbsungen, die einen noch niedrigeren 
Anteil (zwischen 20 und 30 %) an Acrylnitril enthalten und 
worin die Spinnlôsung bei 100 OC eine Viskositát grôBer 
ala 1.000 Poise aufweisen kann. Der runde Querschnitt der 
Faser und der Anteil an PAN unteracheiden dieses Verfahren 
von deajenigen des Anspruchs 1. Die Herstellung der Spinn-
losung gemä8 Merkmal C) der angefochtenen Entacheidung und 
die Hinzufügung eines Nichtlôsers sind auch hier nicht 
beschrieben. 

	

3.4 	Das VerfahrengeináB der Druckschrift (4) betrif ft die 
Herstellung von Profilfasern, die trocken gesponnen 
verden. Die Spinnlôsung kann PAN enthalten, es werden aber 
keine Angaben über die Verfahrensparameter gemacht. In 
Gegensatz zu dem Verfahren gemá8 Anspruch 1 des 
Streitpatents geben die erzeugten Fasern den Querschnitt 
der Spinndüsen nur sehr unscharf vieder. Es fehien 
Dimensionsangaben bezüglich der Düsenãffnungen. 

	

3.5 	Die Druckschrift (5) betrifft ein spezielles Schmelz- 
spinnen von Polyacrylnitril-Polynieren aus einer Lösung die 
einen Anteil von inehr ala 85 Gew.% einpolymerisierte 
Acrylnitrileinheiten enthàlt. Die Lôsung, die of fenbar 
eine áhnliche Viskositãt vie die des Anspruchs aufweist, 
vird in einem Druckbehàlter erhitzt und durch Prof ildüsen 
extrudiert. Es werden Fasern mit einem Querschnittsprofil 
erhalten ("Sternform"), das dem Querschnitt der Düse 
(kreuzfôrmig) nicht entspricht. Auch die Herstellung der 
Spinnlôsung entspricht nicht derjenigen gemãB Merbual C) 

des Anspruchs 1, und die Verwendung eines Nichtlôsers ist 
nicht erwáhnt. 

	

3.6 	Die Druckschriften (6), (7) und (8) betreffen Trocken- 
spinnverfahren zur Herstellung von Polyacrylnitrilfasern, 
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7 	 T83/88 

wobei Spinnlösungen, die bei (7) und (8) eiflen Nichtlöser 
enthalten können, kurzzeitig auf Teinperaturen bis knapp 
unterhaib des Siedepunktes des verwendeten Spinnlösungs-
inittels erhitzt werden. In keiner dieser Druckschriften 
wird die Môglichkeit erwähnt, Prof ilfasern herzustellen, 
wesha].b auch diese Dokumente die Neuheit des Verfahrens 
gemâl3 Anspruch 1 nicht gefàhrden können. Im übrigen fehien 
Angaben bezüglich der Viskositãt der verwendeten 
Spinnlösungen. 

3.7 	Das Dokuinent (9) betrif ft die Herstellung von hydrophilen 
Acrylnitrilfasern; die Hersteilung von Profilfasern 
1st auch hier..nicht erwàhnt, so daB diese Druckschrift das 
Verfahren gemàB Anspruch 1 ebenfalls nicht vorwegnehmen 
kann. 

4. 	Die Prüfung der Frage der erfinderischen Tatigkeit ergibt 
folgendes: 

fibereinstiminend mit den betreffenden Angaben im Streit-
patent wird die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe 
darin gesehen, ein Trockenspinnverfahren zur Verfugung zu 
stellen, mit dem ausgehend von Acrylnitrilpolymerisaten 
mit wenigstens 85 Gew.-% elnpolymerisierteñ Acryinitril-
einheiten Fasern mit einem "Scharfen" Querschnittsprof ii 
erhalten werden. 

Die Definition, die in Streitpatent für den Begriff 
"scharf" gegeben wird, d. h. daB die Geoinetrie der 
Spinndüsen "erkennbar" 1st, ist - wörtlich genommen - 
unzureichend und daher tin Lichte der übrigen Angaben in 
der Streitpatentschrift bezuglich der Querschnittstruktur 
der tatsàchlich durch das beanspruchte Verfahren 
erhaltenen Fasern auszulegen. Aus sämtlichen in der 
Streitpatentschrift beschriebenen Beispielen geht 
eindeutig hervor, daB die jeweils erhaltenen Fasern em 
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gleichmáBiges trilobales oder hexa]obales Querschnitts-

prof ii haben. Die Beschwerdegegnerin hat schriftlich und 
mündlich betont, daB es bei der vor]iegenden Erfindung urn 

die Rerstellung von Prof ilfasern aus PAN hoher 

Konzentration mit môglichst exakter Wiedergabe der 

Geometrie der verwendeten Prof ildüsen ging. 

	

5. 	Die Kammer geht daher bei der Beurteilung der 

erfinderischen Tãtigkeit von obiger Definition des 

Begriffs "scharf" aus. In diesem Zusainmenhang ist zunãchst 

festzustellen, daB - vie auch bereits aus vorstehender 

Neuheitsprüfung hervorgeht - keine der Entgegenhaltungeh 

em Verfahren-offenbart mit dem PAN-fasern mit einem.im 

vorstehenden Sinne "scharfen" Querschnittsprofil 

hergeste].lt werden. Schon aus diesem Grunde ist es 

fraglich, ob der nach einer Moglichkeit zur Herstellung 

von PAN-fasern mit einem die Geometrie der verwendeten 

Profildusen wiedergebenden, gleichma8igen Querschnitt 

suchende Fachmann dem verfügbaren Stand der Technik eine 

Anregurig zur Lösung dieser Aufgabe entnehmen kann. 

	

5.2 	Die in der inündlichen Verhand].ung in erster Linie 

diskutierte Entgegenhaltung (2) erscheint auch in ihrer 

Zusammenschau mit der Entgegenhaltung (1) nicht geeignet, 

den nach einer Lösung zur Herstellung von derartigen 

"scharf" profi].ierten Fasern aus PAN-homopolymerisaten 

oder Copolymerisaten mit wenigstens 85 % Acrylnitrilantei]. 

suchenden Fachmann einen entscheidenden Hinweis geben zu 

können, weil in dieser Entgegenhaltung: 

a) von einem vóllig unterschiedlichen Ausgangsmaterial 

ausgegangen wird, das hinsichtlich Lôsungs- und 

Spinnverhalten sich aners verhàlt als das im 

vorliegenden Fall verwendete Material (in Dokument 

(2) handelt es sich nàmlich urn Modacryle oder 

Propfpolymere); 
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b) kein Hinweis auf zu erzielende exakte Prof ilquer-

schnitte gegeben wird. Vielmehr entninunt der Fachmann 

den dortigen Beispielen 3 und 4, daB lediglich 

Querschnitte erzielt werden, die "approximating Y-

shape" oder "approximating Y-shape but somewhat 

elongated" sind; diese Gestaltung wird im 

vorliegenden Fall jedoch nicht angestrebt; 

C) 	zwar ein ailgemeiner Hinweis auf "relatively high 

viscosity" gegeberi wird, aber keine nàheren Angaben 

hierzu vorliegen. Die Querverweisung auf Dokument-(3) 

im dortigen Beispiel 3 bezieht sich auf "further 

details of the spinning composition", nicht aber 
ausdrücklich auf die Viskosität. Selbst wenn der 

Fachmann diese miteinbezieht, gibt ihiu das Dokument 

(3) keine klare Lehre, weil eine Viskosität von 1020 

poise bei einer 19 % Lôsung und mit einem Nolekular -

gewicht von 50700 nicht durchführbar erscheint. Auch 

die Angaben in den weiteren Beispielen bezüglich der 

Viskosität erscheinen sehr hoch un Vergleich zu den 

sonstigen Arigaben zur verwendeten Spinnlösung. 

d) Der Fachinann hatte somit keinen AnlaB, die die 

Dusengeoinetrie oder die Viskosität betreffenden 

Verfahrensparameter aus den Dokuinenten (1) und (2) 

(einschlieBiich (3)) als zur Lösung der mi 
vorliegenden Fall gesteilten Aufgabe brauchbar zu 

erkennen und auf das vorliegende, eine völlig andere 

Spinnlösung verwendende Verfahren zu übertragen. Die 
diesbezüglichen Argumente der Beschwerdeführerin 

können von der Kaminer daher nicht als stichhaltig 

angesehen werden. Dasselbe gilt für das sich auf die 

Druckschrift (5) beziehende Vorbringen der 

Beschwerdeführerin, da - wie vorstehend unter Punkt 

3.5 dargelegt wurde - das hieraus bekannte Verfahreri 
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sich hinsichtlich des Spinnverfahrens und des 
erreichten Ergebnisses grundsàtzlich vom Verfahren 

nach vorliegendem Anspruch 1 unterscheidet. Diese 
Druckschrift konnte daher weder für sich noch in 

Verbindung mit dem übrigen Stand der Technik zur 

Aufuindung des beanspruchten Verfahrens etwas 

beitragen. 

	

5.3 	Wie aus der Streitpatentschrift, insbesondere Tabe].le II 

hervorgeht, kommt es wesentlich auf die Mindestviskositát 

der Spinnlôsung an, wobei nur geringe Konzentrationsunter-
schiede (Feststoffgehalte), zu erheblichen Anderungen des 

Resultats führen. Dies ist eine Erscheinung, die vom-

Fachinann nicht ohne weiteres vorausgesehen werden konnte, 
insbesondere nicht in ihrem wirkungsmáBigen Zusammenhang 

mit den übrigen Merkinalen gemáS Anspruch 1, die sámtlich 

erfüllt sein müssen, damit das angestrebte Ergebnis 
erzielt werden kann. Die Gesamtkombination der Merkinale 

ist also für den Erfolg inaBgeblich, wie aus dem Inhalt der 

Streitpatentschrift, insbesondere aus den in den Tabellen 

angegebenen Versuchsergebnissen, hervorgeht. 

Es liegt insoweit nach Auffassung der Kamxner eine 

überraschende, nicht vorhersehbare Gesamtwirkung vor, die 

sich aus den einzelnen Parametern nicht ohne weiteres 

herleiten 1ä1t. 

	

5.4 	Die Tatsache, daB alle im Anspruch 1 angegebenen Merkmale 

in irgendethein Zusanunenhang bei der Faserherstellung 

bekannt sind (die Zusanunensetzung der Spinnlösung ist aus 

dem Dokument (6) bzw. einschlieBlich der Hinzufugung eines 

Nichtlösers aus Dokument (8) bekannt und in diesen 

Dokumenten wird auch vorgeschlagen, diese Spinnlösung vor 

dem Extrudieren zu erhitzen, und Spinndüsen der 

beanspruchten Art sind aus dem Dokuinent (2) bekannt, 

wàhrend die Verwendung von Spinnlósungen mit einer hohen 
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1• 

Viskositãt an sich als bekannt vorauszusetzen sind) ist 
nicht gleichbedeutend daniit, daB es für den Fachinann 
nahelag, diese Para1nter zur Lösung der im vorliegenden 
Fall gesteliten Aufgabe in der beanspruchten Weise 
miteinander zu verbinden. Hierzu war vielinehr eine Auswahl 
zu treffen, die - wie vorstehend dargelegt wurde - über 
den Rahmen normaler fachmännischer Tàtigkeit hinausging. 

Das Verfahren gemãB dem Anspruch 1 beruht nithin auch auf 
einer erfinderischen Tätigkeit un Sinne des Artikéls 56 
EPU und ist patentfãhig. 

Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen Ansprüche 2 und. 3 
betreffen Ausführungsarten des Verfahrens nach Anspruch 1, 
sie sind daher ebenfalls zulässig. 

Das Patent kann daher un beantragten geänderten Unifang 
aufrechterhalten werden. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die Erstinstanz zurückverwiesen mit der 
Auflage, das europäische Patent 0 051 189 in geändertemn 
Umnfang mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten: 
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Beschreibung Seiten 1-11, vie in der inündlichen 

Verhandlung Uberreicht 
Ansprüche 1, 2 und 3, vie in der mündlichen Verhandlung 

überreicht 
Figuren 1 bis 9 vie erteilt. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 	Der Vorsitzende: 

S. 
I 

la<z~ 
S. Fabiani 

S. 

,1t. 44 

4/. flit i, 
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